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ne ne. » Ocls, den 14. September 1906. 44. Jahrg-
   «—-..- ._‚ «-  

ärmeren—er Theil.
'A. Belanntmachungen des Königlichen Landratbs.

Nr. 384. Oels, den 6. September 1906.

Betrifft die Abhaltung des Gesindevermiethstages.
Ich bringe hiermit zur Kenntniß der Betheiligten, daß

in diesem Jahre der sogenannte Mutzelmarkt im Kreise Oels
Montag, den l. Oktober

stattfindet.
Die Dienftherrschasten ersuche ich, dem Gesinde eventuell

Urlaub zum Besuche des Gesindemarltes nur für den
1. Oktober zu ertheilen.
_ Um den Gesindestreitigkeiten nach Möglichkeit vorzubeugen,
dringe ich nachstehend die Bestimmungen über dasV ermiethen
Minderjähriger in Erinnerung. -

Mindexjährig sind alle Personen, die das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Ein Minderjähriger bedarf
zum gültigen Abschlusfe eines Dienstvertrages der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters.«) Diese Bestimmung erfährt eine
Einschränkung durch § 113 B. G. B., wonach der Minder-
1ährige, wenn ihm vom gesetzlichen Vertreter die Ermäch-
tigung zur felbstständigen Eingehung von Dienstverträgen
allgemein oder für eine bestimmte Zeit ertheilt ist, nachher
für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig ist.

Ferner empfehle ich den Dienstherrschasten dringend,
einerseits dem abgehenden Gesinde bald nach erfolgter
Kündigung einen Vermiethsschein (Loosschein) auszustellen,
andererseits beim Miethen von Gesinde sich stets den
Vermiethsfchein der bisherigen Herrschaft aushändigen zu
lassen und Gesinde ohne einen solchen Schein nicht zu
miethen. »Wenn es auch nicht durch Gesetz vorgeschrieben ist,
daß Gesinde nur auf Grund eines schriftlichen Ausweises
gemiethet werden darf, so kann doch durch dieses Verfahren
vielen Unzuträglichleiten vorgebeugt werben. Die Orts-
behärden haben diese Belanntmachung bald zur Kenntniß der
Betheiligten zu bringen.

 

 

Nr. 385. Oels, den 12. September 1906.

Antrage auf Ertheilung von Wandergewerbes
scheinen sur das Kalenderjahr 1907 betreffend.

Den Herren Amtsvorstehern des Kreises bringe ich bei
der alsbald zu bewirkenden Aufnahme von Anträgen auf
Ertheilung von Wandergewerbescheinen für das Kalenderjahr

I") Der gesetzliche Vertreter ist der Vater oder, wenn dieser gestorben
ist oder die elterliche Gewalt verloren hat, oder an der Ausübung
verhindert ist, die Mutter. Steht der Minderjährige nicht unter elter-
icher Gewalt, so hat der Vormund die Vertretung wahrzunehmen

  

 

I haben.

 

1907 meine Kreisblattbekanntmachung vom 6. September 1904
— Kreisblatt Stück 36 Nr. 406 ——- in Erinnerung. .

Hierbei verweife ich besonders auf Ziffer 2 und 3 dieser
Bekanntinachung —- betreffend Trennung und Bezeichnung
der Antragsnachweisung —- und Ziffer 4 und 5 — betreffend
die Aufstellung der Nachweisungen

Bei Ausfüllung der Spalte 11 der Antragsnachweifung
(Jahressteuerfatz des letzten Gewerbescheines) ist es erforderlich,
den Angaben der Antragsteller nicht ohne weiteres Glauben
zu schenken, sondern den letzten Schein dieserhalb felbt ein-
zusehen. Falls Ermäßigung des Steuersatzes auf Rellamation
oder Relurs erfolgt ist, so ist dies kurz ersichtlich zu machen.

Als Anlagen zu den Antragsnachweisen sind wieder
die vorgeschriebenen Formulare c. und D. zu verwenden,
vorausgesetzt, daß die betreffenden Antragsteller bereits im
Besitze gültiger Wandergewerbescheine (pro 1906) find, daß
die Begleiter bereits zugelassen waren und daß sich die
persönlichen Verhältnisse seit Ertheilung des letzten Scheines
oder der letztmaligen Zulassung als Begleiter nicht geändert

Jn allen anderen Fällen - also besonders wenn es
sich um neue Anträge und um neue Begleiter handelt —-
lommen die Formulare A. und B. als Anlagen in Betracht.

Bei Ausländern und Personen, welche im Verdachte
stehen, inländische Zigeuner zu fein, sind stets die Formulare
A. unb B. anzuwenden.

Antragsnachweisungen sowohl als auch die Anlagen
derselben sind bezüglich aller Spalten und Fragen aus-
zufüllen bezw. zu beantworten.

Formulare zu den Antragsnachweisungen und Anlagen
sind in der SEI. Ludwigschen Hofbuchdruckerei hierselbst
vorräthig und sind aus Kosten der Ortspolizeibehörden von
dort zu beziehen. g ‘

Nr. 386. Qels, den b. September 1906.
Betrifft die Störung von Zuchtbullen.

Unter Hinweis auf die im Kreisblatt für 1898, Seite 128
veröffentlichte Polizei-Verordnung betreffend die Störung
von Zuchtbullen, bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß die diesjährigen allgemeinen Körtertnine voraussichtlich
in der zweiten Hälfte des Monats October stattfinden werben.

Mit Bezug auf § 1 des Gesetzes vom 19. August 1897,
Kreisblatt pro 1898, Seite 128, und aus § 8 der oben
erwähnten Polizei-Verordnung vom.»4. April 1898, fordere
ich die Gemeindevorstände auf, mir die Zahl der in der
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Gemeinde vorhandenen Kühe und deckfähigen Rinder bis zum
25. d. Mis. anzuzeigen und gleichzeitig die Bullen, die
um Decken fremder Kühe benutzt werden sollen, bei mir zur
brung anzumelden unter gleichzeitiger Angabe, ob und für

welche Bullen Stalltörung beantragt wird. Hierzu bemerke
ich, daß für Stallkörung neben den ordentlichen
Körkosten eine Gebühr von 5 Mark für jeden
Bullen erhoben wird.

Jch mache wieder darauf aufmerksam, daß sowohl
derjenige, der einen nicht angekörten Bullen zum Decken
fremder Kühe ec. hergiebt, als auch derjenige, der feine
Kühe von einem fremden nicht gekörten Bullen decken
läßt, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder eventuell mit
Haft bestraft wird. (§ 16 der Polizei-Verordnung)

Die Bullen, die zur Störung gestellt werden sollen, find
der Körkommission am Musterorte mit Nasenring verfehen
vorzuführen.

Die Musterungsorte und Körtermine werden rechtzeitig im
Kreisblatte bekannt gemacht werben.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom
5. Oktober 1898, Seite 165, weise ich die Bullenbesitzer noch
besonders darauf bin, daß sämmtliche (also auch die erst nach
den im Oktober und November v. Js. stattgefundenen ordent-
lichen Körterminen vorgenommen) Ankörungen mit Ende
Oktober d. Js. ihre Gültigkeit verlieren.

Jeder, der nach dem 31. Oktober d. Js. einen nicht
erneut angekörteu Bullen fremde Kühe 2c. decken läßt, macht
sich strafbar.

Nr. 387. Berlin c. 2, den 25. Juli 1906.

Betrifft Auskunftspflicht der Arbeitgeber
über Lohn oder Gehalt 2c.

der bei ihnen beschaftigten Personen.
Nach § 23 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes (in

der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1906,

Gef.-S. S. 260) ist jeder, welcher für die Zwecke seiner

Haushaltung oder bei Ausübung feines Berufs oder Gewerbes

andere Personen dauernd gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt,

verpflichtet, über das Einkommen,· sofern es den Betrag von

jährlich 3000 Mark nicht übersteigt, der mit der Aufnahme

des Personenstandes betrauten Behörde aus deren Verlangen

binnen einer Frist von mindestens zwei Wochen Auskunft

zu ertheilen. Die Verpflichtng liegt auch den gesetzlichen

Vertretern nichtphhsifcher Personen ob.
Zur Ausführung dieser Bestimmung wird auf folgendes

aufmerksam gemacht:
1. Die Auskunft ist der mit der Aufnahme des Personen-

standes betrauten Behörde, nach § 22 also dem Gemeinde-

(Guts-) Vorstande und zwar diesem unmittelbar —- nicht

etwa wie im Falle des § 23 Absatz 1 durch Vermittelung

des Grundstücksbesitzers -— zu ertheilen.
2. Voraussetzung der Auskunftspflicht ist, daß Jemand

zum Zwecke der Haushaltung (z. B. zur persönlichen

Bedienung, zur Erziehung, zum Unterrichte der Kinder u. s. w.),

oder bei Ausübung des Berufs (als Anwalt, Arzt, Land-

wirth u. f. w.) oderzdes Gewerbes anderer Personen dauernd

gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt. Wer für solche Zwecke

nicht ständig, sondern Vorübergehend Gehilfen annimmt, ist

zur Auskunft nicht verpflichtet Auf die Dauer des Vertrags-
verhältnisses mit dem einzelnen Arbeiter oder Angestellten
kommt es aber zur Begründung der Auskunftspflicht nicht an.

3. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf »die zur Zeit
der Anfrage thatsächlich beschäftigten Personen, insoweit Lohn

oder Gehalt — einschließlich des Geldwerths der Naturab

bezüge (Wohnung, Verpflegung u. f. w.) — den Jahresbetrag
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von 3000 Mark nicht übersteigt. Ausgeschloffen von der
Auskunftsrflicht bleibt jedes Einkommen, welches den Arbeitern
oder Angestellten aus irgend welcher anderen Einkommens-
quelle zufließt oder welches sie »s— wenn auch in dem für
die Veranlagung maßgebenden Zeitraum —- an einer früheren
Arbeitsstelle bezogen haben.

4. Die Anfragen find von dem Gemeinde- (Guts-)
Vorstande fo zeitig zu stellen, daß die Auskunft bei der
Voreinschätzung verwertet werden kann. Sie haben in jedem
Falle durch besondere an die Arbeitgeber zu richtende,
verschlossene Schreiben zu erfolgen.

b. Von der Befugniß zur Anfrage ist nur Gebrauch
u machen, soweit es zur Vorbereitung einer sachgemäßen
eranlagung erforderlich ist. Insoweit über das Einkommen

der Arbeitnehmer ohnehin ausreichende Unterlagen vorhanden
sind, wie es beispielsweise in der Regel für die zu Hauhaltst
zwecken angenonimenen Personen und für die in kleineren
gewerblichen Betrieben beschäftigten Gehilfen zutreffen wird,
ist von der Befragung Abstand zu nehmen.

6. Die Anfragen haben in möglichst entgegenkommender
und einfacher Form zu erfolgen. Mit den Jnhabern größerer
Betriebe wird es sich empfehlen, Vereinbarungen über Zeit
und Form der Auskunftsertheilung zu treffen.

7. Die Vorschriften im § 36 Absatz 6 und § 40 Absatz 3
werden durch den § 23 Absatz 3 nicht berührt und bleiben
unverändert in Kraft.

. Der Finanz-Miuifter.
Jm Auftrage gez.: Heinke.

Oels, den 12. September 1906.
Vorstehendes bringe ich behufs weiterer Veranlassung

zur Kenntniß der Ortsbehörden. .
Der Vorsttzende

der Einkommensteuer-Vermlagungs-Commission.
Nr. 388. Oels, den 12. September 1906.

Betrifft die Aussertigung der
Staatssteuer-Veranlagungszuschriften sur die mit
Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark

veranlagten Steuerpflichtigen durch die
Ortsvehorden.

Nach § 42 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes (§ 32
des Ergänzungssteuergesetzes) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Juni 1906 (G. S. S. 260) kann die
Ausfertigung der VeranlagungssBenachrichtigungen für die
mit Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark veran-
lagten Steuerpflichtigen mit den Steuerzetteln verbunden und
nebst der Zustellung dem Gemeinde- (Guts-) vorstande über-
tragen werden.

Voraussetzung für die Uebertragung ist, daß in der Ge-
meinde (in dem Gutsbezirke) zum Zwecke der Steuererhebung
Steuerzettel ausgegeben werden.

Die erforderlichen Formulare, welche die in dem
Artikel 65 I der Anweisung vom 25. Juli 1906 vorge-
schriebenen Nachrichten und Belehrungen enthalten müssen,
werden den Gemeinden- (Guts-) vorständen kostenfrei ge-
liefert. Die Kosten der Ausfertigung und der uachsArtikel 78
der Anweisung zu bewirkenden Zustellung fallen im übrigen
gemäß § 77 Absatz 1 des Ginkommensteuergesetzes den
Gemeinden (Gutsbezirken) zur Saft.

Die Magifträte, Herren Guts- und Gemeindevorsteher
ersuche ich, mir bestimmt bis zum 22. b. Mts. anzu-
zeigen, ob dortselbst zum Zwecke der Steuererhebung Steuer-
zettel ausgegeben werden oder nicht. Zutreffendenfalls ist
ein diesbezügliches Formular mit etwaigen Abänderungs-
vorfchlägen gleichzeitig einzureichen.
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Nr. 389. Oels, den 12. September 1906.
Durch Artikel I des Gesetzes, betreffend die Abänderung des Giniommensteuergesetzes (G.-S. S. 241) bezw. § 1

Nr. 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Vetauntmachung vom 19. Juni 1906 (G.-S. S. 260) sind
für einkommensteuerpflichtig erklärt-

a. Vereine, einschließlich eingetragener Genossenschaften, zum gemeinsamen Eintaufe von Lebens- oder hauswirthschaft-
lichen Bedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen, auch wenn ihr Geschäftsbetrieb nicht über den Kreis ihrer
Mitglieder hinausgeht; (vergl. hierüber Artikel 26 Nr. 1e und 4 der Anweisung vom 25 Juli 1906).

b. Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Der Steuerpflicht unterliegen nicht solche Gesellschaften mit beschränkter Haftung,

1. heren Gesellschaften wie z. V. bei einem von mehreren Kreisen begründeten Kleinbahnunternehmen, ausschließlich
öffentliche Korporationen in Preußen sind, "

2. deren Einäünftse Latzungsgemäß ausschließlich zu gemeinnützigen, wissenschaftlichen oder tünstlerischen Zwecken
zu verwen en tn .

Die Magisträte, Herren Guts- und Gemeindevorsteher ersuche ich, bis zum 15. Oktober d. Js. eine nach
nachstehendem Muster aufgestellte Nachweisung aller Vereine und Gesellschaften der zu „a“ und „b“ bezeichneten am, welche
in ihrem Bezirk ihren Sitz haben oder eine Betriebsstätte unterhalten, an mich einzureichen, eventuell Fehlanzeige zu erstatten.

Neue Betriebseröffnungen solcher Vereine oder Gesellschaften sind für die Folge unter Benutzung der nachstehenden
Nachweisung alsbald hierher anzuzeigen.

V e r z e i eh n i f;
der Aktiengesellschaften Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewertichaftem eingetragenen Genossenschaften, Vereine zum
gemeinsamen Einkaufe von Lebens- oder hauswirthschaftlichen Bedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen, Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, welche in der Gemeinde .............. ihren Sitz oder eine Betriebsstätte haben.
(g 1 Nr. 4, 5 und 6, § 2 des EinkommensieuersGesetzes.)

Daß in diesem Verzeichniß die sämmtlichen Unternehmungen der oben bezeichneten Art vollständig und richtig
aufgeführt sind, wird hiermit pflichtmäßig bescheinigt.

 

    

 

Ort Und Datum, Der Gemeindevorstand
(Unterschrift).

. Sofern der Sitz Sofern der Sitz
Lau- O r t S I tz sich in der sich nicht in her

. ‚ Gemeinde befindet, Gemeinde befindet,
fenhe F I r m a‘ . des der Vorstand Bezeichnung des
Nr. Betriebes. M Gesellschaft der Gesellschaft- dort wohnenden

Benennung desselben. Vertreters.

2. 3. 4. 5. 6.     
 

 
  

Bemerkungen.
Felle die Gesellschaft ibren Sitz Zeitpunkt her üngahe, (Hier sind namentlich bezüglich der eingetragenen
mcht m Preußen hat, Ob unh Eröffnung ob und wie genkossenschaftemb soweit ddiesglben nicht den gemeinsamen

wo in reußen eine Hauptagentur » _ in auf von Le ens- o er auswirthschaftlichen Bedürf-
{Eher eine ionftige des (Seicbaftä— EEerchagung zur nissen im großen und den Ablaß im kleinen betreiben,

betriebes in Gewerbesteuer diejenigen Umstände anzugeben, aus denen zu entnehmen
Centralstelle oder eine . . it ob der Ge ätsbetrieb über den Kreis i rer Mit-
Niederkassung Beftebt. her Gemeinde. erfolgt ist. · gilieher binauäglgbtj h

    7. 8. 9. 10.
 

I. nnd II. m).

III. Eingetragene Genossenschaften

NB. Die sämmtlichen in der Gemeinde vorhandenen eingetragenen Genossenschaften sind auszuführen.

IV. Vereine zum gemeinsamen Einkaufe von Lebens- oder hanswirthschastlichen Bedürfnissen
im großen nnd Ablaß im “einen.

NB. Soweit die Vereine eingetragene Genossenschaften sind, werden dieselben unter III aufgeführt.

V. Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Der Vorsitzende der Einkommensteuer-VeranlagungssConimissiom

 



Nr. 390. Qels, den 10. September 1906.
Oeffentliche Verfammlungeu, die in Schaut-

lolalen abgehalten werden, unterliegen der für diese
geltenden Polizeistundr.

Es müssen fich daher bei Eintritt der Polizeiftunde die
in dem Schantlokal Versammelten entfernen und es genügt
nicht, daß nur der weitere Ausfchank von Getränken ver-
hindert wird.

Durch die Abhaltung einer Versammlung verliert das
Lokal seinen Charakter als Schankraum nicht, andererfeits
sind die Verfammelten in der durch ihren Zufammentritt
zu einer Versammlung hervorgerufenen Einheit nicht privi-
legiert, sondern unterstehen dem gemeinen Rechte dem jeder
von ihnen als einzelner unterworfen ist.

Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts
vom 21. Mai 1897 und vom 15. April 1902 Bd. 32,
S. 391, und Bd. 41, S. 414.)

Nr. 391. Oels, den 10. September 1906.

Obstverwerthungskurfus zu Brieg Bez. Breslau.
Der Obftverwerthungskursus am Obfibau-Jnstitut

der Landwirthfchaftskammer findet vom 27. bis 29 September
statt. Derselbe umfaßt die Obfiweinbereitung, Her-
stellung von Dörrobst, Mus, Gelees usw« Honorar
drei Mark. Beginn am 27. 9. früh 8 Uhr in der Land-
wirthfchaftsfchule. Anmeldungen an den Direktor der Land-
wirthsschaftsfchule Dr. gönnen.

Nr. 392. Oels, den 5. September 1906.
Auf Grund des § 7 der Ausführungs-Anweifung zum

Fleifchbefchnugesetz vom 20. März 1903 habe ich den Schlacht-
hofthierarzt Set) in Namslau ermächtigt, die Fleischbefchnu
im Kreise Oels bet Thieren auszuüben, zu deren Behandlung
er zugezogen wird.

Sir. 393. Oels, den 3. September 1906.
Von dem Genossenschaftsvorstande der Schlesifchen

landwirthfchaftlichen Verufsgenofsenfchaft in Vreslau sind
auf mehrfachen Wunfch und tm Interesse einer möglichst
wirksamen Durchführung der Unfallverhütungsvorfchriften
für landwirihfchaftliche Maschinen neben der mit Abbildungen
versehenen Ausgabe und der Textausgabe dieser Vorschriften
besondere Tafeln mit den Abbildungen der mit Schutzvors
richtungen versehenen Maschinen herausgegeben worden.

Es sind folgende Tafeln zur Ausgabe gelangt:
a.‚ Tafel I Göpel (§§ 8 bis 19 der Unfallverhütungss

vorschriften) enthaltend die Abbildungen
eines liegenden Göpels mit Abdeckuug des Göpels

werks, der Kuppelung und der Welle durch Holzkafien,
eines Sicherheitsgöpels mit Abdeckung der

Oeffnungen im großen Zahnrad,
eines liegenden Göpels mit Bühne nnd Abdeckung,

b.‚ Tafel II Göpel (Fortfetzung)
enthaltend die Abbildungen
einer Göpelwelle und Kuppellung mit Abdrckjungem

einer Wellenverbindung zwischen Göpel und Drefch-
mafchine mit Holzkafien über der Welle und Holz-
kasten über der Stimmung,

eines Vorgelege mit Schutzkafiem
c.‚ Tafel III Gbpel (Fortfetznng)

enthaltend die Abbildungen
eines freisiehenden Riemeuausrüekers,
eines Säulengbpels mit Abdeckung und Scheibe,

d.‚ Tafel IV Dreschmnfchinen (§§ 27 bis 47 der Unfall-
verhütungsvorfchriftenJ enthaltend die Abbildungen
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einer von unten bedienten Langdrefchmafchine mit
Einlegetifch, Schutziappe und Schutzkastem

einer Breitdrefchmaschine mit Einlegetifch, Schutz-
tappe und Schutzkasten,

e., Tafel V Drefchmafchinen (Fortfetzung)
enthaltend die Abbildungen
einer von oben bedienten Dreschmafchine mit

Einfriedigung der Drefchbühne, Schutzgitter und
Einfriedigung der Einlegeöffnung,

einer von oben bedienten Drefchmaschine mit
Einfriedigung der Drefchbühne, vertieftem Einlege-
stand, Schutzleiste, Schutzkappe und Drahtgitter,

Tafel VI Dreschmafchinen (Fortfetzung)
enthaltend die Abbildungen
eines Strohbinders mit Gchutzvorrichtung
einer Lcngsirohpreffe mit Schutzgitter,

Tafel VII Futterfchneidemafchinen
enthaltend die Abbildungen
einer Messerfchwungrad-Häetselmafchine mit

Schutzhaube über dem Messerfchwungrad, Deckbrett
und Schutzkasten über den Zahnrädern, einer
MesserschwungradsHäckfelmafchine für Handbetrieb
mit Schutzscheiben, Deklibrett und Schutztappe,

einer Messerfchwungrad-Häckfelmaschine mit
Schutzfcheibe, Schutziappe nnd Rollendeckung,

Tafel VIII Futterschneidemafehinen (Fortfetzung)
enthaltend die Abbildungen
einer Trommel-Futterfchneidemafchine mit Schutz-

haube, Schutzkappe, Deckbrett und Schutzabdeckung
einer Häckfellade mit Stempel, oder Dreizack oder
Fingerfchutzbrett,

einer Rübenfchneidemafchine mit Schutziasten,
Tafel IX Reinigungsmaschinen §§ 65 bis 67 der

Unfallverhütungsvorfchristen,
Quetfch- und Preßmaschin en (§§ 68 bis 70

der Unfallverhütuugsvorfchrissten)
enthaltend die Abbildungen Absatz einer Windfege

mit Schutzkaften,
einer Futterquetsche mit Sehnt-lüften

Tafel X Quetfch- und Preßmafchinen (Fortfetzung)
Milchcentrifugen (§§ 71 bis 74 der Unfallverhütungss
vorschriften)

enthaltend die Abbildungen
eines Oelluchenbechers mit Schutzkäsien
einer Walzenfchrotmühle mit Schutzkappe und

einer Milchzentrifuge mit Schntzvorrichtung
"Tafel XI Kreisfägen (§§ 75 bis 79 der Unfall-

verhütungsvorschriften)
enthaltend die Abbildungen
einer Kreis äge mit Schutzabdeckung,
einer Kreis äge mit S utzhaube,

Tafel XII Kreisfägen (Fort etzung)
Landwirthfchaftliche Maschinen, welche im
Jahren arbeiten (§§ 80 bis 82 der Unfallver-
hütungsvorfchriften)

enthaltend die Abbildungen
einer Kreisfäge mit Schutzhaube und Zuführungb

ichlittem einer Såemafchine mit Schutztaftem
Der Kreisausfchuß hat befchlosfen, diefe Tafeln auf

Kosten ver Sektion anzufchaffen und sie den einzelnen, in den
Stüdten und in den Gemeinden wohnhaften Betriebsunter-
nehmern zu überweisen.

. Um einen Ueberblick über bie Menge und Art der
besiellendeu Tafeln zu gewinnen, ver

 

 

 

an
anlaf e die lila i übe

nnd Oemeindevorftünde des Kreises hierhian mir iuäersthalb
Mc am beilagen.
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1. Beilage zu Nr. 37 des Oelfer Kreisblattes.
zweier Wochen nach Erscheinen dieser Bekanntmachung eine
Nachweifung nach dem untenstehenden Formular einzureichem

Auf Grund der Nachweisungen foll auch die Richtigkeit
und Vollständigkeit der hier befindlichen Betriebsunternehmer-
verzeichnisfe geprüft werden. In die Nachweisung sind deshalb
sämmtliche landwirthschaftliche Betriebsunternehmen auch

 

die Landpächter, unter Angabe ihres Nebenberufes
(z. B. N. N. Stellendesitzer und Stellmacher u. s. w.) nnd
der etwaigen landwirthschaftlichen Nebenbetriebe (z. B. N. N.
Stellenbefitzer —- Nebenbetrieb Lohnfuhrwerkerei u. s. in. —)‚
auch wenn sie keine landwirthfchastlichen Maschinen haben,
aufzunehmen.

 
 

 

     
 

            

Schemen

dGriliße g
. s ,

Lfd. Des Betriebsunternehmers I. dss III Es werden folgende Tafeln gebraucht: ä“
c CH

ji«-

No« Stand, (Nebenberuf Grundbesitzes Z
Vor- u. meme. und Nebenbeteieb in Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel H

der Landwirtbfchafy ha l at I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. N. N. Stellenbefitzer a. 1 56 1 1
und b.

Schneidermeister

i
us (- w.

N.‚ den 190
Da Gemeindevorstand

Magiftran

Sie. 394. Oels, den 12. September 1906. Nr. 395. Oels, deu 10. September 1906.
Die Ortsbehörden wollen mir bis Ende September er.

hie Hundesteuerlisten dorlegen, damit dieselben hier auf Grund
der Zu- und Abgangs-Anzeigen berichtigt und für das
II. Halbjahr 1906 festgesetzt werden können.

Aeuderuugen der Listen find durch die Ortsbehörden
nicht vorzunehmen «  

Personal-Chronik
Bestätigt: Der Tischlermeifter Gottlieb Sperr als

Gemeindevorsteher, der Bauergutsbesitzer Gottfried
Brix als I. Schöffe und der Stelleubefitzer Gott-
lieb Thomas als II. Schöffe der Gemeinde
MittebMühlatfehW

Der Königliche Laudrath.
J. B

Grat von Konnth. Kreisdeputirtey

Wirklicher Geheimer DberiRegierungsrath

 

B. Betauntmaehungen anderer Behörden

Vielguth, den 4. September 1906.
Bekanntmachung. —

Die Sperrung des Weges von Gut Vielguth nach
Patfehkey wird hiermit aufgehoben.

s Der Amtsvorstehen

weite diesjährige Obstverwerthungsknrsus am  Der
Obftbauin
vom 24. — 27. September 2c. statt. Ders

ver Land ul Sie detwittbichuftsfch e zu Mit-Man I

Die Obstweinbereitung, das Dörren des Obstes
die Herstellung von Mus, Gelee, Pahten, Frucht-
siiften, Marmeladen etc.

Auskunft ertheilt undilnmelduugen bis zum 23.September
nimmt entgegen ’

‘ Dr. 2L Eichenberg.
Direktor der Landwirthschnftsschula



 
unentbehrlich für jedes Gemeindemftglted, auf etrca 8 Jahre (mutigen?)
ä Stück 20 Pf. stud stets tu der A. Ludwig’khen Hofbuchdruckeret tu

Ei
nb
li
tt

se
it
18

90
.

2. Beilage zu Nr. 37 des Oelser Kreisblattes.

Buttermafchiuen
mit

Untentssyugellager
und

Hchmungradsgtntrieh
leichter Gang,

.- erftklassiges Fabrikat, «-
empfiehlt

P. 0. Gastuor, Vom-iudi.
Yteuerqutttnugøbüchem

Oeli zu haben-

Grabdenkmäler
tu großer Auswahl

tu Marmor, Grautt med Sandfteiu
tu schöner, mahnte: Ausführqu fehr billig.

A. Hoffmann, Stetumetzmetfter, Groß-queubqeg,
jetzt Irisdkithsituße 918. 120 (nahe am Mule  

Ramme Numtuzteu
Am 14. Souutage nach Itinitatiß.

©otte6bienite tu der ev. Propftkirche zu Delß.
ärfilgomttgßbtenit 6 11h:: Herr Pastor

Hauptgottesdieuft 9 1113:: Herr Hofprediger
Rahm. (ümtßeinfühwng beäielben.)

Nachmittagsgottegdteust 2 Uhr: Herr Vtkar
Michael.

Beichte und Abendmahlsfeier fällt aus.
Wocheugottegdteust tu der Propftktrche:

Donnerstag, den 20. September 1906, vor-
mittags 8‘/.11h:: Herr Vtkar Michael. '

Beichte früh 81/. Uhr: Herr Vtkar Michael.

Amtswochu
Für Tauer uud Trunuugem Herr Hof-

predtger Raum,
für Begritbutffet tu der Stadt: Herr

Paftor Schmidt
für Begräbutsse auf dem Laube: Herr

Bikar Michael.

Marttprets der Stadt Das
um Sonnabend, deu 8. September 1906.
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